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Finanzierung

(1) Zur Deckung des Aufwandes des Abfallwirtschaftsverbandes sind zunachst die Einnahmen heranzuziehen, die ihm
aus der Besorgung seiner Aufgaben zuflieBen. Der durch diese Einnahmen nicht gedeckte Aufwand ist von den
verbandsangehorigen Gemeinden zu tragen. Zum Aufwand zahlt auch die Schaffung einer angemessenen Ruicklage flr
die Errichtung und die Anpassung von Behandlungsanlagen an die jeweiligen abfallwirtschaftlichen Erfordernisse und
den Stand der Technik unter Berulcksichtigung der nach der Art der Anlage zu erwartenden Nutzungsdauer bzw.
Restnutzungsdauer sowie fir MaBnahmen, die nach der Auflassung verbandseigener Behandlungsanlagen
erforderlich werden.

(2) Der verhaltnismalige Anteil jeder verbandsangehdrigen Gemeinde am Aufwand ebenso wie an einem allfalligen
Uberschuss des Abfallwirtschaftsverbandes ist auf drei Dezimalstellen genau festzulegen, wobei dieser Uberwiegend
nach der aus dem Gemeindegebiet einer verbandsangehdrigen Gemeinde entsorgten Masse von Abfallen berechnet
wird. Wird der verhaltnismaf3ige Anteil am Aufwand nicht ausschlieBlich nach der entsorgten Masse von Abfallen
berechnet, ist die Art der Berechnung in der Geschaftsordnung festzulegen.

(3) Die Masse der aus dem Gemeindegebiet einer verbandsangehorigen Gemeinde entsorgten Abfalle ist durch
geeignete Messeinrichtungen festzustellen. Fuhrt diese Art der Feststellung der Masse nach den einzelnen
Gemeindegebieten getrennt fur die Mehrzahl der verbandsangehdrigen Gemeinden zu einer wesentlichen Erhéhung
der Entsorgungskosten, darf der Abfallwirtschaftsverband, bei der Berechnung des anteiligen Aufwandes jeder
Gemeinde, die Masse nach der Zahl und der GréBe der im Gemeindegebiet aufgestellten Mullbehalter far Systemmull
unter Berucksichtigung der festgesetzten Abfuhrtermine ermitteln. Die Art der Ermittlung der Masse der entsorgten
Abfalle ist in der Geschaftsordnung ersichtlich zu machen. Fallen die Voraussetzungen flr eine Kostenaufteilung nach
dem zweiten Satz weg, so ist die Geschaftsordnung so rechtzeitig zu andern, dass in dem dem Wegfall der
Voraussetzungen folgenden Kalenderjahr eine Berechnung des von den Gemeinden zu tragenden Aufwandes auf

Grund der durch Messeinrichtungen festgestellten Masse der Abfélle erfolgen kann.

(4) Der festgelegte verhaltnismalige Anteil der verbandsangehdrigen Gemeinden am Aufwand, ebenso wie an einem

allfalligen Uberschuss, wirkt mit dem Beginn des der Festlegung der Anteile nachfolgenden Kalenderjahres.

(5) Der Vorsitzende hat den vom Abfallwirtschaftsverband voraussichtlich zu tragenden Aufwand den
verbandsangehoérigen Gemeinden bis 30. November eines jeden Jahres unter gleichzeitiger Bekanntgabe des auf sie
entfallenden Kostenanteiles im vorhinein bekannt zugeben. Die verbandsangehdérigen Gemeinden haben monatliche
Vorauszahlungen auf den zu erbringenden Beitrag in der Hohe eines Zwolftels des voraussichtlichen Bedarfes gegen

nachtragliche Verrechnung zu leisten.

In Kraft seit 24.04.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-awo/paragraf/50
file:///

	§ 50 K-AWO
	K-AWO - Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 - K-AWO


